Sie sind hier: Anonymer Frontal-Angriff                       Die Staatsmacht schlägt zu 

Am 15. September d.J. durchsuchten insgesamt 26 Beamte (Polizei, Kreisveterinäramt usw.), ausgestattet mit einem Durchsuchungs-Beschluß des Amtsgerichtes Wangen/Allgäu, das gesamte Areal des Gnadenhofes; ausgehändigt wurden von Christiane Rohn außerdem zahlreiche Akten.

Die Begutachtung der Tierhaltung durch die Tierärzte des Kreisveterinäramtes Ravensburg ergab keinerlei Beanstandungen.

Die Polizei-Aktion auf dem Gnadenhof erregte in der Öffentlichkeit nicht nur großes Aufsehen, sie löste auch in weiten Teilen der Bevölkerung Empörung aus.

Die regionale und überregionale Presse berichtete ausführlich über das Vorgehen der Behörden. In Tierschutz-Kreisen kursierten News-Letter via Internet mit der Meldung, so daß von einer Streuung der Nachricht sowohl in der Bundesrepublik Deutschland als auch im deutschsprachigen Ausland ausgegangen werden kann. Kenner der Tierschutz-Szene wissen, daß allein der finanzielle Spenden- ausfall zum wirtschaftlichen Kollaps des vorbildlichen Tierschutz-Projektes "Gnadenhof Rohn" führen kann, von einer nachhaltigen Beschädigung des öffentlichen Ansehens der Gnadenhof-Leiterin ganz zu schweigen.

Bekannte und Freunde von Christiane Rohn sowie Gönner des Gnadenhofes haben sich unmittelbar nach Bekanntwerden der Durch- suchung mit der Gnadenhof-Leiterin und ihrem Tierschutz-Projekt uneingeschränkt und auch öffentlich solidarisch erklärt; auf diese Weise hat sich auch unser "Unabhängiger Solidarkreis des Gnadenhofes Lebenswürde für Tiere" vielversprechend konstituiert. Wir werden auf allen nur denkbaren Ebenen in die Medien gehen, eigene Pro-Gnadenhof-Kampagnen starten und auch eine baldige Benefiz-Veranstaltung in unsere Strategie-Planung miteinbeziehen. Dies sind nur einige Beispiele aus einem wachsenden Ideen-Pool.

Knapp eine Woche nach dem Polizei-Einsatz, am 21. September 2005, meldete die "Schwäbische Zeitung" unter der Überschrift "Gnadenhof entlastet", daß sich der "Vorwurf, Spendengelder veruntreut zu haben, sich wohl nicht halten lassen" und beruft sich dabei auf ein Zitat der Sprecherin der ermittelnden Ravensburger Staatsanwaltschaft. Nun folge eine Sichtung im Detail, danach eine endgültige Bewertung der Angelegenheit, so die Staatsanwaltschaft-Sprecherin.

Zum Vorwurf des Strafanzeige-Erstatter-Teams, Christiane Rohn habe bei ihrer Tierhaltung gegen geltendes Tierschutz-Recht verstoßen, hat sich der Oberstaatsanwalt Schurr nach Mitteilung der "Schwäbischen Zeitung Online" vom 07. Oktober d.J. wie folgt geäußert: "Am Tage der Untersuchung haben die Amtstierärzte keine Verstöße gegen Tierschutzvorschriften vorgefunden" - Zitat SZON. Dies gehe aus dem Bericht des Veterinäramtes hervor, der der Staatsanwaltschaft vorliege.

Und auch dies meldet SZON am 07.10.2005: Zwischenzeitlich hätten sich überdies etwa 15 Zeugen bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg gemeldet, die eine Aussage zum Gnadenhof und zu den gegen diesen erhobenen Vorwürfen machen möchten. Erst nach Abschluß der Zeugenvernehmung, der Prüfung und Abwägung ihrer Aussagen könne die Staatsanwaltschaft die Angelegenheit abschließend bewerten. Schurr wollte sich zur Dauer des Verfahrens (bitte hierzu diesen Link anklicken) deshalb aber nicht äußern. "Dazu will ich keine Prognose machen." = O-Ton Oberstaatsanwalt Schurr laut SZON. Weitere Zeugenvernehmungen (bitte hierzu diesen Link anklicken) könnten sich aus den Befragungen ergeben.
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